
Schützenverein Briesen e.V. 
 

Ordnung zur Wahl des Vorstands des Schützenvereins Briesen e. V. 
(Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 17.06.2019) 

gültig ab 17.06.2019 

 
1. Auf der Grundlage der Satzung §10 wird der Vorstand aller 4 Jahre in geheimer Wahl in 

der Jahreshauptversammlung gewählt. 
 

2. Entsprechend der Satzung und der Geschäftsordnung besteht der Vorstand aus 5 
Mitgliedern des Vereins (Mindestalter: vollendetes 18. Lebensjahr) zur Besetzung 
folgender Funktionen:  

 
Vorsitzender,  
Stellvertretender Vorsitzender,  
Schatzmeister,  
Schriftführer, 
Vereinswart. 

 
3. Die personelle Besetzung der Funktionen beschließt der neu gewählte Vorstand in 

seiner ersten (konstituierenden) Sitzung nach der Wahl. 
 

4. Die Wahl des Vorstandes wird durch den Wahlvorstand geleitet. Dieser besteht aus 2 
Mitgliedern, die selbst nicht für den Vorstand kandidieren und wird auf der Grundlage 
von Vorschlägen aus der Jahreshauptversammlung in offener Abstimmung gewählt. 

 
5. Der Wahlvorstand bittet die Mitglieder um Vorschläge für die Kandidatenliste zur Wahl 

des Vorstandes. Jeder vorgeschlagene Kandidat wird in die Kandidatenliste 
aufgenommen, nachdem er seine mündliche Zustimmung gibt, bzw. bei Abwesenheit 
eine schriftliche Einverständniserklärung zum Zeitpunkt der Wahl vorliegt. 

 
6. Für die Kandidatenliste sind mindestens 5 Kandidaten erforderlich. Der Wahlvorstand 

entscheidet über den Abschluss der Kandidatenliste. Über die Kandidatenliste ist 
danach durch die Mitgliederversammlung abzustimmen. 

 
7. Entsprechend der beschlossenen Kandidatenliste fertigt der Wahlvorstand die 

Stimmzettel. 
 

8. Stimmberechtigt sind die zur beschlussfähigen Jahreshauptversammlung anwesenden 
Mitglieder über16 Jahre. 

 
9. Auf jedem Stimmzettel dürfen maximal 5 Kandidaten angekreuzt werden. Änderungen 

machen den Stimmzettel ungültig. 
 

10. Die Auszählung der Stimmen erfolgt öffentlich.  
 

11. Das Ergebnis der  Wahl ist durch den Wahlvorstandmündlich bekannt zu geben, 
schriftlich in das Protokoll der Jahreshauptversammlung aufzunehmen und vom 
Wahlvorstand zu unterschreiben. 

 


